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Antrag 

der Abgeordneten Dr. Franz Rieger, Alex Dorow, 
Dr. Martin Huber, Alexander König, Alfred Sauter, 
Martin Schöffel, Thorsten Schwab, Jürgen Ströbel, 
Walter Taubeneder, Mechthilde Wittmann CSU, 

Hubert Aiwanger, Florian Streibl, Dr. Hans Jürgen 
Fahn, Prof. (Univ. Lima) Dr. Peter Bauer, Günther 
Felbinger, Thorsten Glauber, Eva Gottstein, Jo-
achim Hanisch, Johann Häusler, Dr. Leopold Herz, 
Nikolaus Kraus, Peter Meyer, Alexander Muth-
mann, Prof. Dr. Michael Piazolo, Bernhard Pohl, 
Gabi Schmidt, Dr. Karl Vetter, Jutta Widmann, 
Benno Zierer und Fraktion (FREIE WÄHLER) 

Subsidiarität 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen 
Parlaments und des Rates zur Festlegung der 
Bedingungen und des Verfahrens für Aus-
kunftsersuchen der Kommission an Unternehmen 
und Unternehmensvereinigungen in Bezug auf 
den Binnenmarkt und damit verbundene Bereiche,  
COM (2017) 257 final;   
BR-Drs. 400/17 

Der Landtag wolle beschließen: 

Der Landtag stellt fest, dass gegen den Vorschlag für 
eine Verordnung des Europäischen Parlaments und 
des Rates zur Festlegung der Bedingungen und des 
Verfahrens für Auskunftsersuchen der Kommission an 
Unternehmen und Unternehmensvereinigungen in 
Bezug auf den Binnenmarkt und damit verbundene 
Bereiche, COM (2017) 257 final; BR-Drs. 400/17 Sub-
sidiaritätsbedenken bestehen. 

Der Landtag schließt sich damit der Auffassung der 
Staatsregierung an. 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, bei den Bera-
tungen des Bundesrats auf die Subsidiaritätsbeden-
ken hinzuweisen. Sie wird ferner aufgefordert, darauf 
hinzuwirken, dass diese Bedenken Eingang in den 
Beschluss des Bundesrats finden. 

Es liegt ein Verstoß gegen den Subsidiaritätsgrund-
satz (Art. 5 Abs. 3 EUV) vor, da die mitgliedstaatlichen 
Kontroll- und Auskunftsrechte ausreichend sind und 
der Vollzug des europäischen Rechts den Mitglied-
staaten vorbehalten ist. 

Die Kommission verschafft sich durch diesen Verord-
nungsvorschlag ein sehr weitgefasstes Informations-

recht gegenüber Unternehmen, um vermeintliche 
Verstöße gegen EU-Vorschriften prüfen und belegen 
zu können, obwohl bereits im nationalen (Verwal-
tungs-) 
Recht zahlreiche Auskunftsansprüche der nationalen 
Behörden gegenüber den Marktteilnehmern bestehen. 
Des Weiteren können die Ziele der vorgeschlagenen 
Maßnahme wegen ihres Umfangs oder ihrer Wirkun-
gen auch nicht besser auf Unionsebene verwirklicht 
werden. Es wird nicht ersichtlich, welchen Mehrwert 
eigene Ermittlungen der Kommission gegenüber ei-
nem koordinierten Vorgehen der Verwaltungs- und 
Aufsichtsbehörden der Mitgliedstaaten haben. Zudem 
besteht bereits eine grenzüberschreitende Behör-
denkooperation. Das Binnenmarktinformationssystem 
IMI oder nationale Kontaktstellen im Verkehrswesen 
haben sich bei Sachverhalten mit Auslandsbezug als 
effizient erwiesen. Es besteht kein Bedarf für weitere 
Behördenstrukturen bzw. für eine zusätzliche Kon-
trollbehörde auf EU-Ebene. 

Zudem greift der Vorschlag übermäßig in die Zustän-
digkeit der Mitgliedstaaten ein, denen – abgesehen 
vom europäischen Wettbewerbsrecht – der Vollzug 
des europäischen Rechts vorbehalten ist. Etwaige 
Vorteile eines allgemeinen Ermittlungsanspruchs der 
Kommission stehen nicht im Verhältnis zum damit 
verbundenen Eingriff in den Zuständigkeitsbereich der 
Mitgliedstaaten, nämlich der Durchsetzung der Bin-
nenmarktvorschriften innerhalb deren Hoheitsgebiet. 
Der vorliegende VO-Vorschlag betrifft nicht lediglich 
die angefragten Unternehmen, sondern soll nach der 
Zielsetzung und den Erwägungsgründen faktisch eine 
zusätzliche Aufsichtsinstanz neben den nationalen 
Behörden im Verhältnis zu den Marktteilnehmern so-
wie eine Kontrollbehörde gegenüber diesen nationa-
len Aufsichtsstellen schaffen. 

Des Weiteren liegt ein Verstoß gegen das Verhältnis-
mäßigkeitsprinzip vor (Art. 5 Abs. 4 EUV). Der vorge-
sehene Auskunftsanspruch der Kommission ist nicht 
erforderlich und angemessen, um das Funktionieren 
des Binnenmarkts zu gewährleisten. Der Anwen-
dungsbereich des Auskunftsanspruchs beschränkt 
sich nicht auf vermeintliche Umsetzungsprobleme der 
Binnenmarktvorschriften, sodass der Auskunftsan-
spruch durch die Einbeziehung der Bereiche Verkehr, 
Energie, Umwelt und Landwirtschaft faktisch zu einem 
allgemeinen Informationsanspruch der Kommission 
wird. Weder die Argumentation der Kommission, sie 
benötige im Zusammenhang mit Vertragsverletzungs-
verfahren zusätzliche Informationsquellen noch ihr 
Hinweis auf vermeintliche Kommunikationsdefizite 
zwischen mitgliedstaatlichen Behörden bei grenz-
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überschreitenden Sachverhalten werden ausreichend 
belegt. Die Kommission kann sogar Informationslü-
cken zum Gegenstand von Vertragsverletzungsver-
fahren machen. Im Verordnungstext wird das Verhält-
nis zur mitgliedstaatlichen Informationsgewinnung 
thematisiert (vgl. Art. 5 Abs. 1 Buchst. b und Abs. 2 

am Ende), allerdings wird kein Vorrang des mitglied-
staatlichen Handelns festgelegt. Die durch die Ver-
ordnung geschaffenen Doppelstrukturen und Belas-
tungen der Unternehmen stehen daher außer Ver-
hältnis zum verfolgten Zweck. 
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie 
regionale Beziehungen 

Antrag der Abgeordneten Dr. Franz Rieger, Alex Dorow, 
Dr. Martin Huber u.a. CSU, 
Hubert Aiwanger, Florian Streibl, Dr. Hans Jürgen Fahn u.a. und 
Fraktion (FREIE WÄHLER) 
Drs. 17/17484 

Subsidiarität 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Festlegung der Bedingungen und des Verfah-
rens für Auskunftsersuchen der Kommission an Unternehmen 
und Unternehmensvereinigungen in Bezug auf den Binnenmarkt 
und damit verbundene Bereiche,  
COM (2017) 257 final;  
BR-Drs. 400/17 

I. Beschlussempfehlung: 

Z u s t im m u n g  

Berichterstatter: Dr. Franz Rieger 
Mitberichterstatter: Georg Rosenthal 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Bundes- und Europaan-
gelegenheiten sowie regionale Beziehungen federführend zu-
gewiesen. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 62. Sit-
zung am 4. Juli 2017 beraten und mit folgendem Stimmergeb-
nis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
Z u s t im m u n g  empfohlen. 

Dr. Franz Rieger 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sit-
zung beraten und beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Dr. Franz Rieger, Alex 
Dorow, Dr. Martin Huber, Alexander König, Alfred 
Sauter, Martin Schöffel, Thorsten Schwab, Jürgen 
Ströbel, Walter Taubeneder, Mechthilde Wittmann 
CSU, 

Hubert Aiwanger, Florian Streibl, Dr. Hans Jürgen 
Fahn, Prof. (Univ. Lima) Dr. Peter Bauer, Günther 
Felbinger, Thorsten Glauber, Eva Gottstein, Joa-
chim Hanisch, Johann Häusler, Dr. Leopold Herz, 
Nikolaus Kraus, Peter Meyer, Alexander Muth-
mann, Prof. Dr. Michael Piazolo, Bernhard Pohl, 
Gabi Schmidt, Dr. Karl Vetter, Jutta Widmann, 
Benno Zierer und Fraktion (FREIE WÄHLER) 

Drs. 17/17484, 17/17536 

Subsidiarität 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen 
Parlaments und des Rates zur Festlegung der Be-
dingungen und des Verfahrens für Auskunftser-
suchen der Kommission an Unternehmen und Un-
ternehmensvereinigungen in Bezug auf den Bin-
nenmarkt und damit verbundene Bereiche,  
COM (2017) 257 final;  
BR-Drs. 400/17 

Der Landtag stellt fest, dass gegen den Vorschlag für 
eine Verordnung des Europäischen Parlaments und 
des Rates zur Festlegung der Bedingungen und des 
Verfahrens für Auskunftsersuchen der Kommission an 
Unternehmen und Unternehmensvereinigungen in Be-
zug auf den Binnenmarkt und damit verbundene Be-
reiche, COM (2017) 257 final; BR-Drs. 400/17 Subsi-
diaritätsbedenken bestehen. 

Der Landtag schließt sich damit der Auffassung der 
Staatsregierung an. 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, bei den Bera-
tungen des Bundesrats auf die Subsidiaritätsbeden-
ken hinzuweisen. Sie wird ferner aufgefordert, darauf 

hinzuwirken, dass diese Bedenken Eingang in den 
Beschluss des Bundesrats finden. 

Es liegt ein Verstoß gegen den Subsidiaritätsgrund-
satz (Art. 5 Abs. 3 EUV) vor, da die mitgliedstaatlichen 
Kontroll- und Auskunftsrechte ausreichend sind und 
der Vollzug des europäischen Rechts den Mitglied-
staaten vorbehalten ist. 

Die Kommission verschafft sich durch diesen Verord-
nungsvorschlag ein sehr weitgefasstes Informations-
recht gegenüber Unternehmen, um vermeintliche 
Verstöße gegen EU-Vorschriften prüfen und belegen 
zu können, obwohl bereits im nationalen (Verwal-
tungs-)Recht zahlreiche Auskunftsansprüche der nati-
onalen Behörden gegenüber den Marktteilnehmern 
bestehen. Des Weiteren können die Ziele der vorge-
schlagenen Maßnahme wegen ihres Umfangs oder 
ihrer Wirkungen auch nicht besser auf Unionsebene 
verwirklicht werden. Es wird nicht ersichtlich, welchen 
Mehrwert eigene Ermittlungen der Kommission ge-
genüber einem koordinierten Vorgehen der Verwal-
tungs- und Aufsichtsbehörden der Mitgliedstaaten 
haben. Zudem besteht bereits eine grenzüberschrei-
tende Behördenkooperation. Das Binnenmarktinfor-
mationssystem IMI oder nationale Kontaktstellen im 
Verkehrswesen haben sich bei Sachverhalten mit 
Auslandsbezug als effizient erwiesen. Es besteht kein 
Bedarf für weitere Behördenstrukturen bzw. für eine 
zusätzliche Kontrollbehörde auf EU-Ebene. 

Zudem greift der Vorschlag übermäßig in die Zustän-
digkeit der Mitgliedstaaten ein, denen – abgesehen 
vom europäischen Wettbewerbsrecht – der Vollzug 
des europäischen Rechts vorbehalten ist. Etwaige 
Vorteile eines allgemeinen Ermittlungsanspruchs der 
Kommission stehen nicht im Verhältnis zum damit 
verbundenen Eingriff in den Zuständigkeitsbereich der 
Mitgliedstaaten, nämlich der Durchsetzung der Bin-
nenmarktvorschriften innerhalb deren Hoheitsgebiet. 
Der vorliegende VO-Vorschlag betrifft nicht lediglich 
die angefragten Unternehmen, sondern soll nach der 
Zielsetzung und den Erwägungsgründen faktisch eine 
zusätzliche Aufsichtsinstanz neben den nationalen 
Behörden im Verhältnis zu den Marktteilnehmern so-
wie eine Kontrollbehörde gegenüber diesen nationa-
len Aufsichtsstellen schaffen. 

Des Weiteren liegt ein Verstoß gegen das Verhältnis-
mäßigkeitsprinzip vor (Art. 5 Abs. 4 EUV). Der vorge-
sehene Auskunftsanspruch der Kommission ist nicht 
erforderlich und angemessen, um das Funktionieren 
des Binnenmarkts zu gewährleisten. Der Anwen-
dungsbereich des Auskunftsanspruchs beschränkt 
sich nicht auf vermeintliche Umsetzungsprobleme der 
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Binnenmarktvorschriften, sodass der Auskunftsan-
spruch durch die Einbeziehung der Bereiche Verkehr, 
Energie, Umwelt und Landwirtschaft faktisch zu einem 
allgemeinen Informationsanspruch der Kommission 
wird. Weder die Argumentation der Kommission, sie 
benötige im Zusammenhang mit Vertragsverletzungs-
verfahren zusätzliche Informationsquellen noch ihr 
Hinweis auf vermeintliche Kommunikationsdefizite 
zwischen mitgliedstaatlichen Behörden bei grenz-
überschreitenden Sachverhalten werden ausreichend 

belegt. Die Kommission kann sogar Informationslü-
cken zum Gegenstand von Vertragsverletzungsver-
fahren machen. Im Verordnungstext wird das Verhält-
nis zur mitgliedstaatlichen Informationsgewinnung 
thematisiert (vgl. Art. 5 Abs. 1 Buchst. b und Abs. 2 
am Ende), allerdings wird kein Vorrang des mitglied-
staatlichen Handelns festgelegt. Die durch die Ver-
ordnung geschaffenen Doppelstrukturen und Belas-
tungen der Unternehmen stehen daher außer Ver-
hältnis zum verfolgten Zweck. 

Die Präsidentin 

I.V. 

Reinhold Bocklet 

I. Vizepräsident 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote



Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote: Ich rufe Tagesordnungspunkt 3 auf:

Abstimmung

über Europaangelegenheiten, eine Verfassungsstreitigkeit und Anträge, die 

gemäß § 59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden (s. 

Anlage 1)

Bevor ich über die Liste abstimmen lasse, möchte ich Sie noch darauf hinweisen, dass 

der Ausschuss für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie regionale Beziehungen 

in seiner Sitzung am Dienstag die unter der Nummer 6 aufgeführte Subsidiaritätsange-

legenheit, Bundesratsdrucksache 400/17, betreffend: "Vorschlag für eine Verordnung 

des Europäischen Parlaments und des Rates zur Festlegung der Bedingungen und 

des Verfahrens für Auskunftsersuchen der Kommission an Unternehmen und Unter-

nehmensvereinigungen in Bezug auf den Binnenmarkt und damit verbundene Berei-

che", beraten und empfohlen hat, die Staatsregierung aufzufordern, im Bundesrat auf 

Subsidiaritätsbedenken hinzuweisen und ferner darauf hinzuwirken, dass diese Be-

denken Eingang in den Beschluss des Bundesrats finden. Es sind dies die Drucksa-

che 17/17484 sowie die Beschlussempfehlung auf Drucksache 17/17536. Die Bera-

tung im Bundesrat ist für den morgigen Freitag vorgesehen. Die Beschlussempfehlung 

und das Abstimmungsverhalten der Fraktionen hierzu sind in der aufgelegten Liste 

aufgeführt.

Wir kommen nun zur Abstimmung. Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundla-

gen mit den einzelnen Voten der Fraktionen verweise ich auf die Ihnen vorliegende 

Liste.

(Siehe Anlage 1)

Wer mit der Übernahme des jeweils maßgeblichen Ausschussvotums entsprechend 

der aufgelegten Liste einverstanden ist, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind 

CSU, SPD, FREIE WÄHLER, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sowie Frau Claudia Stamm. 

Protokollauszug
107. Plenum, 06.07.2017 Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode 1

descendant::redner[beitrag/@typ='Aufruf TOP']/@link


Gibt es Gegenstimmen? – Keine. Stimmenthaltungen? – Auch keine. Damit über-

nimmt der Landtag diese Voten.

Protokollauszug
107. Plenum, 06.07.2017 Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode 2
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